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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  (1)  für 
Gegenstände  (2),  bestehend  aus  zwei  miteinander 
verbundenen  Teilen,  zwischen  denen  der  Gegen- 
stand  (2)  angeordnet  ist  und  wobei  das  eine  Teil 
eine  entsprechend  der  Form  des  Gegenstandes  (2) 
profilierte  Kunststoffolie  (6')  ist.  Eine  verbesserte 
Verpackung,  die  auch  von  der  Form  her  komplizierte 
Gegenstände  einwandfrei  hält,  wird  dadurch  erzielt, 
daß  auch  das  zweite  Teil  der  Verpackung  (1)  eine 
entsprechend  der  Form  des  Gegenstandes  profilierte 
Kunststoffolie  (6)  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Verpackung  für  Ge- 
genstände,  bestehend  aus  zwei  miteinander  ver- 
bundenen  Teilen,  zwischen  denen  der  Gegenstand 
angeordnet  ist  und  wobei  das  eine  Teil  eine  ent- 
sprechend  der  Form  des  Gegenstandes  profilierte 
Kunststofffolie  ist. 

Derartige  Verpackungen  für  Gegenstände  zu 
deren  Aufbewahrung  und  Präsentation  beispiels- 
weise  an  Verkaufsständern  in  Form  der  sogenann- 
ten  Blister  sind  hinlänglich  bekannt.  Sie  bestehen 
grundsätzlich  aus  zwei  Teilen,  zwischen  denen  der 
Gegenstand  angeordnet  ist.  Beim  einen  Teil  han- 
delt  es  sich  dabei  um  einen  Karton,  welcher  die 
Produktinformationen  trägt  und  der  die  Rückwand 
der  Verpackung  bildet.  Auf  diesem  ebenen  Karton- 
zuschnitt  ist  dann  eine  durchsichtige  Kunststoffolie 
befestigt,  beispielsweise  aufgeklebt.  Entsprechend 
der  Form  des  zu  verpackenden  Gegenstandes  ist 
diese  Kunststoffolie  entsprechend  profiliert. 

Ein  Nachteil  bei  diesen  bekannten  Verpackun- 
gen  ist,  daß  komplizierte  Gegenstände  nicht  gehal- 
ten  werden  können,  beispielsweise  Naßrasierappa- 
rate  sowie  der  dazugehörige  Halter  sowie  der  da- 
zugehörige  Spender  für  die  Rasierklingeneinheiten. 
Die  Folge  davon  ist,  daß  die  in  der  Verpackung 
enthaltenen  Gegenstände  nicht  ihre  Position  beibe- 
halten  und  somit  innerhalb  der  Verpackung  hin  und 
her  wandern.  Dies  kann  bei  zusammengesetzten 
Gegenständen  dazu  führen,  daß  diese  sich  in  ihre 
Einzelteile  auflösen,  so  daß  der  erwünschte  Prä- 
sentationscharakter  gestört  ist.  Darüber  hinaus 
klappern  die  Gegenstände  in  der  Verpackung  bei 
Bewegung. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  verbesserte  Verpackung  zu 
schaffen,  die  auch  von  der  Form  her  komplizierte 
Gegenstände  einwandfrei  hält. 

Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung 
vorgeschlagen,  daß  auch  das  zweite  Teil  der  Ver- 
packung  eine  entsprechend  der  Form  des  Gegen- 
standes  profilierte  Kunststoffolie  ist. 

Eine  nach  dieser  technischen  Lehre  ausgebil- 
dete  Verpackung  hat  den  Vorteil,  daß  die  darin 
enthaltenen  Gegenstände  sicher  in  ihren  Positionen 
gehalten  werden,  ohne  daß  die  Gefahr  besteht,  daß 
die  Gegenstände  innerhalb  der  Verpackung  bei  ei- 
ner  Bewegung  verrutschen.  Dies  gilt  insbesondere 
für  von  der  Form  her  komplizierten  Gegenstände 
wie  Naßrasierapparate  mit  dem  dazugehörigen  Hal- 
ter  sowie  einem  Spender  für  die  Rasierklingenein- 
heiten.  Durch  eine  entsprechende  Profilierung  der 
beiden  Kunststoffolien  werden  die  Gegenstände 
nach  allen  Seiten  hin  sicher  gehalten.  Die  Profilie- 
rung  der  Kunststoffolien  muß  dabei  nicht  derart 
sein,  daß  die  Profilierung  exakt  der  Form  des  Ge- 
genstandes  entspricht.  Es  genügt,  wenn  einzelne 
Profilierungsbereiche  der  Kunststoffolien  den  Ge- 
genstand  an  ganz  bestimmten  Stellen  festhalten, 

welche  ein  Verrutschen  des  Gegenstandes  verhin- 
dern.  Entscheidend  ist  somit,  daß  durch  die  Profi- 
lierungen  in  den  Kunststoffolien  wirksame  Abstütz- 
punkte  für  den  in  der  Verpackung  enthaltenen  Ge- 

5  genstand  geschaffen  werden. 
Eine  bevorzugte  Weiterbildung  der  Profilierung 

der  Kunststoffolie  schlägt  vor,  daß  diese  durch 
Vorsprünge  und  Ausnehmungen  gebildet  ist.  Diese 
Vorsprünge  und  Ausnehmungen  sind  nach  innen 

io  und  nach  außen  gerichtete  Ausbuchtungen  im 
sonst  an  sich  ebenen  Kunststoffmaterial.  Die  Form- 
gebung  der  Vorsprünge  und  Ausnehmungen  ist 
dabei  beliebig  und  hängt  von  der  Formgestaltung 
des  Gegenstandes  ab,  der  in  der  Verpackung  an- 

75  geordnet  werden  soll. 
Eine  Weiterbildung  der  Verpackung  schlägt 

vor,  daß  die  die  Rückseite  der  Verpackung  bilden- 
de  Kunststoffolie  gebogen  ist.  Vorzugsweise  ist  da- 
bei  die  Verpackungsrückseite  nach  außen  gewölbt. 

20  Schließlich  wird  in  einer  Weiterbildung  der  Ver- 
packung  vorgeschlagen,  daß  zusätzlich  zwischen 
den  beiden  Kunststofffolien  ein  Karton  oder  dgl. 
angeordnet  ist.  Dieser  zusätzliche  Karton  oder  dgl. 
dient  dabei  der  Aufnahme  von  Produktinformatio- 

25  nen.  Die  beiden  Kunststoffolien  der  Verpackung 
bestehen  demgegenüber  vorzugsweise  aus  durch- 
sichtigem  Kunststoff.  Dies  gilt  insbesondere  für  die- 
jenige  Kunststoffolie,  welche  die  vordere  Abdek- 
kung  definiert.  Die  hintere  Kunststofffolie,  welche 

30  die  Rückseite  der  Verpackung  bildet,  kann  aber 
auch  aus  gefärbtem  Kunststoff  bestehen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Verpackung  für  Gegenstände  wird  nachfolgend 
anhand  der  Zeichnungen  beschrieben.  In  diesen 

35  zeigt: 
Fig.  1  eine  Vorderansicht  der  Verpackung 

mit  einem  darin  angeordneten  Gegen- 
stand  in  Form  eines  Naßrasierappara- 
tes  mit  zugehörigem  Halter  und  Spen- 

40  der  für  die  Rasierklingeneinheiten; 
Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  in 

Fig.  1; 
Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Verpackung  in 

Fig.  1  und  Fig.  2,  wobei  jedoch  zur 
45  Verdeutlichung  der  Darstellung  der 

Handgriff  des  Rasierapparates  sowie 
der  Ständer  des  Halters  entlang  der 
Linie  III-III  in  Fig.  1  geschnitten  ist. 

In  den  Zeichnungen  ist  eine  Verpackung  1  zur 
50  Aufbewahrung  und  Präsentation  eines  Gegenstan- 

des  2  dargestellt.  Bei  diesem  Gegenstand  handelt 
es  sich  um  einen  Naßrasierapparat  3  mit  einem 
dazugehörigen  Halter  4,  in  den  der  Naßrasierappa- 
rat  3  eingehängt  ist,  sowie  mit  einem  Spender  5  für 

55  Rasierklingeneinheiten  für  den  Naßrasierapparat  3. 
Der  kastenförmige  Spender  5  ist  dabei  in  eine 
schlitzartige  Ausnehmung  im  Basisteil  des  Halters 
4  hineingesteckt. 

2 
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Die  Verpackung  1  besteht  aus  zwei  Kunststof- 
folien  6,  6'  aus  durchsichtigem  Material,  welche 
aneinanderliegen  und  randseitig  miteinander  befe- 
stigt  sind,  beispielsweise  durch  Verkleben.  Wie  in 
der  Schnittdarstellung  gemäß  Fig.  2  erkennbar  ist, 
bildet  dabei  die  eine  Kunststoffolie  6  die  im  we- 
sentlichen  ebene  Rückwand  der  Verpackung  1, 
während  die  andere  Kunststoffolie  6'  bauchig  aus- 
gebildet  ist  und  der  Aufnahme  des  Gegenstandes  2 
dient.  Die  hintere  Kunststoffolie  6  ist  dabei  nicht 
vollkommen  eben  ausgebildet,  sondern  ist  leicht 
gekrümmt,  wie  in  der  Darstellung  gemäß  Fig.  3 
erkennbar  ist. 

Zwischen  den  beiden  Kunststoffolien  6,  6'  ist 
zusätzlich  noch  ein  Karton  7  angeordnet,  der  eben 
an  der  hinteren  Kunststoffolie  6  anliegt  und  der 
Aufnahme  von  Produktinformationen  dient. 

Wie  bereits  erwähnt,  ist  zwischen  den  beiden 
Kunststoffolien  6,  6'  der  Verpackung  1  der  Gegen- 
stand  2  gehalten.  Um  ein  Verrutschen  des  Gegen- 
standes  zu  verhindern,  ist  dieser  derart  gehalten, 
daß  er  nach  allen  Seiten  hin  abgestützt  ist.  Zu 
diesem  Zweck  sind  die  beiden  Kunststoffolien  6,  6' 
entsprechend  profiliert  und  weisen  Vorsprünge  8 
und  Ausnehmungen  9  auf.  In  einer  derartigen  Aus- 
nehmung  9  der  hinteren  Kunststoffolie  6  kommt 
beispielsweise  der  Halter  4  unverrückbar  zu  liegen, 
während  ansonsten  die  nasenartigen  Vorsprünge  8 
Abstützpunkte  für  den  Naßrasierapparat  3  sowie  für 
den  Spender  5  bilden.  Die  Anordnung  der  Vor- 
sprünge  8  ist  dabei  derart,  daß  die  Teile  klapperfrei 
und  unverrückbar  in  ihren  Positionen  gehalten  wer- 
den. 

Derart  profilierte  Kunststoffolien  6,  6'  lassen 
sich  problemlos  durch  Tiefziehen  herstellen.  Es  ist 
dabei  lediglich  erforderlich,  daß  die  Kunststoffolien 
6,  6'  an  ganz  bestimmten  Punkten  Abstützstellen 
schaffen,  welche  ein  unbeabsichtigtes  Verrücken 
des  Gegenstandes  2  verhindern. 

Bezugszeichenliste 

angeordnet  ist  und  wobei  das  eine  Teil  eine 
entsprechend  der  Form  des  Gegenstandes  (2) 
profilierte  Kunststoffolie  (6')  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  auch  das  zweite  Teil  der  Verpackung  (1) 
eine  entsprechend  der  Form  des  Gegenstan- 
des  profilierte  Kunststoffolie  (6)  ist. 

2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
io  kennzeichnet,  daß  die  Profilierung  der  Kunst- 

stoffolien  (6,6')  durch  Vorsprünge  (8)  und  Aus- 
nehmungen  (9)  gebildet  ist. 

3.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  daß  die  die  Rückseite  der 

Verpackung  (1)  bildende  Kunststofffolie  (6)  ge- 
bogen  ist. 

4.  Verpackung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
20  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zusätzlich  zwi- 

schen  den  beiden  Kunststoffolien  (6,6')  ein 
Karton  (7)  oder  dgl.  angeordnet  ist. 
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1  Verpackung 
2  Gegenstand 
3  Naßrasierapparat  45 
4  Halter 
5  Spender 
6  Kunststoffolie 
6'  Kunststoffolie 
7  Karton  50 
8  Vorsprung 
9  Ausnehmung 
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